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Reinigung der Lärmschutzwände auf der Rodenkirchener Rheinbrücke von Graffiti-Aufträgen; 
Antrag der FDP-Fraktion AN/0248/2015 

Die Bezirksvertretung Rodenkirchen hat am 02.03.2015 zum Antrag der FDP-Fraktion AN0248/2015, 
folgenden Beschluss gefasst: 
 
„Die Verwaltung wird gebeten, den Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Rhein-
Berg, Außenstelle Köln, als Baulastträger aufzufordern, die aktuell großflächig neu mit grellem Graffiti 
verunstalteten Lärmschutzwände auf der Rodenkirchener Rheinbrücke zu reinigen bzw. reinigen zu 
lassen.“ 
 
Das Ordnungsamt, in der Funktion der Geschäftsstelle der Kölner Anti Spray Aktion (KASA), hat am 
13.03.2015 den Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Rhein-Berg, Außenstelle 
Köln, schriftlich gebeten, die mit Graffiti verunstalteten Lärmschutzwände auf der Rodenkirchener 
Rheinbrücke zu reinigen. 
 
Bereits Anfang März 2015 wurden 178 qm Graffiti auf den städtischen Bereichen der Rodenkirchener 
Brücke durch die AWB (im Auftrag der Stadt Köln) entfernt. In die Verantwortlichkeit der Stadt Köln 
fallen die Fahrrad- und Fußwege auf beiden Seiten der Brücke sowie der dazugehörigen Stützwände.  
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